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RS OGH 1978/7/19 10Os99/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1978

Norm

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

"Ansammeln" ist nach zwanglosem sprachlichen Verständnis nicht nur das Anlegen eines nach und nach vergrößerten

Vorrats, sondern auch das Errichten eines entsprechend großen Lagers von Kampfmitteln uno actu, zumal bei

o6enkundig ebenbürtigem Verhaltensunwert und Erfolgsunwert in beiden Fällen ein Di6erenzierungsbedürfnis fehlt

und der Schutzzweck des § 280 StGB eine Unterscheidung ausschließt.
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